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Sanktionen
Aufgrund der besseren Lesbarkeit wird im nachfolgenden Text auf die weibliche Schreibweise 
verzichtet. Die männliche Form steht stellvertretend auch für die weibliche.

Auszug aus den offiziellen Volleyballregeln

Art. 21.1 Geringfügige Unkorrektheiten

Nur der 1. SR ist befugt Sanktionen auszusprechen.

Geringfügige Unkorrektheiten werden nicht mit Sanktionen belegt. Der 1. SR hat die Aufgabe 
vorzubeugen. Dies geschieht zweistufig:

Stufe 1: mündliche Verwarnung über den Spielcaptain aussprechen

Stufe 2: zeigen der gelben Karte

Art. 21.2 Unkorrektes Verhalten, das Sanktionen zur Folge hat

Unkorrektes Verhalten eines Mannschaftsmitglieds gegenüber Offiziellen, Gegnern, Mitspielern 
oder Zuschauern wird je nach Schwere des Vergehens in drei Kategorien unterteilt:

ungebührliches Verhalten: Verstoss gegen den Anstand oder die Moral

beleidigendes Verhalten: diffamierende oder beleidigende Äusserungen oder Gesten, oder 
jede Art verächtlicher Handlungen

aggressives Verhalten: tatsächlicher physischer Angriff oder aggressives bzw. bedrohliche 
Verhalten

Ablauf der Kartengebung

Situation 1: Das Mannschaftsmitglied befindet sich auf dem Spielfeld

Der 1. SR pfeift und signalisiert dem entsprechenden Spieler zu ihm zu kommen. Der SR zeigt 
die entsprechende(n) Karte(n) und teilt ihm mit weshalb er eine Sanktion erhält.

Der 2. SR lässt die Sanktion durch den Schreiber im Matchblatt eintragen und kontrolliert auf 
deren Richtigkeit.

Je nach Sanktion muss sich das Mannschaftsmitglied sofort in die Umkleidekabine der Mann-
schaft begeben. (Bei Herausstellung und Disqualifikation)

Seite 1 / 3



SR-Information – 2025 RSK Swiss Volley Region Zürich

Situation 2: Das Mannschaftsmitglied befindet sich nicht auf dem Spielfeld          
(z.B. C, AC, Libero, Ersatzspieler)

Der 1. SR pfeift und signalisiert dem Spielcaptain zu ihm zu kommen. Der SR teilt ihm mit wer 
welche Sanktion erhält und weshalb. Der Spielcaptain teilt dies dem entsprechenden Mann-
schaftsmitglied mit. Der SR zeigt die entsprechende(n) Karte(n) in Richtung des sanktionierten 
Mannschaftsmitglieds.

Der 2. SR lässt die Sanktion durch den Schreiber im Matchblatt eintragen und kontrolliert auf 
deren Richtigkeit.

Je nach Sanktion muss sich das Mannschaftsmitglied sofort in die Umkleidekabine der 
Mannschaft begeben. (Bei Herausstellung und Disqualifikation)

Situation 3: Während der Satzpause

Eine Bestrafung wird zu Beginn des nächsten Satzes ausgesprochen. (Keine vorgängige 
Information nötig) Vorgehen gemäss Situation 1 oder 2.

Bei einer Hinausstellung oder Disqualifikation ist der Spielcaptain sofort darüber in Kenntnis zu 
setzen, damit er den Coach informieren kann. Die Sanktion wird zu Beginn des nächsten 
Satzes ausgesprochen. Vorgehen gemäss Situation 1 oder 2.

Arten von Sanktionen

Mannschaftssanktionen (Verzögerungen)

Verwarnung wegen Verzögerung (GELBE KARTE gegen das 
Handgelenk)

 Bei der 1. Verzögerung durch ein oder mehrere Mitglieder einer 
Mannschaft

  ⇨  Führt zu keiner direkten Auswirkung, Eintrag im Matchblatt

Achtung: maximal eine Verwarnung wegen Verzögerung pro 
Mannschaft in einem Spiel

Bestrafung wegen Verzögerung (ROTE KARTE gegen das Handgelenk)

 Bei jeder weiteren Verzögerung durch ein oder mehrere 
Mitglieder derselben Mannschaft

   ⇨ Führt zu Spielzugverlust und Punktgewinn für den Gegner, 
      Eintrag im Matchblatt
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Persönliche Sanktionen (Fehlverhalten)

Verwarnung (Gelbe Karte)

 Bei geringfügiger Unkorrektheit

   ⇨ Keine Sanktion; Vorbeugung durch Schiedsrichter, ohne
       direkte Auswirkung, Eintrag im Matchblatt

Achtung: maximal eine Verwarnung wegen Fehlverhalten pro 
Mannschaft in einem Spiel

Bestrafung (ROTE KARTE)

 Beim 1. ungebührlichen Verhalten eines beliebigen Mannschafts-
mitglieds

   ⇨ Führt zu Spielzugverlust und Punktgewinn für den Gegner, 
      Eintrag im Matchblatt

Hinausstellung (GELBE + ROTE KARTE zusammen)

 Beim 2. ungebührlichen Verhalten desselben Mannschaftsmitglieds

 Beim 1. beleidigendem Verhalten eines beliebigen Mannschafts-
mitglieds

   ⇨ Führt zum Verlassen des Wettkampfbereichs für den Rest des 
      Satzes, Spieler muss sofort regulär oder ausnahmsweise ausge- 
      wechselt werden, kein Spielzugverlust, Eintrag im Matchblatt

Disqualifikation (GELBE + ROTE KARTE getrennt)

 Beim 3. ungebührlichen Verhalten desselben Mannschaftsmitglieds

 Beim 2. beleidigendem Verhalten desselben Mannschaftsmitglieds

 Beim 1. aggressiven/bedrohenden Verhalten eines beliebigen 
Mannschaftsmitglieds

   ⇨ Führt zum Verlassen des Wettkampfbereichs für den Rest des 
      Spiels, Spieler muss sofort regulär oder ausnahmsweise ausge-
      wechselt werden, kein Spielzugverlust, Eintrag im Matchblatt

Ein hinausgestelltes oder disqualifiziertes Mannschaftsmitglied darf sich nicht mehr im Wett-
kampfbereich aufhalten. Wenn es sich weigert die Umkleidekabine aufzusuchen und sich statt-
dessen z.B. auf der Tribüne aufhält, kann das geduldet werden, sofern sich das Mannschafts-
mitglied korrekt verhält. Ist sein Verhalten weiterhin ungebührlich, soll der SR noch am selben 
Tag einen Rapport an die Geschäftsstelle schicken. 
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